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Hamburg, den 14. Dezember 2016 

Erste Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO); 
Tempo 30 vor Kindergärten, Kindertagesstätten, allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen, 
Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern 
Anlage: S.ynopse zu § 45 Absatz 9 

Heute ist o.g. StVO-Novelle (BGBI. 1 S. 2848) in Kraft getreten. Sie verändert die Anforderungen 
vor allem für die Anordnung streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen auch auf 
Hauptverkehrsstraßen vor Kindergärten, Kindertagesstätten, allgemeinbildenden Schulen, 
Förderschulen, Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Hierzu wird in § 45 Absatz 9 StVO 
die Voraussetzung insbesondere für Beschränkungen des fließenden Verkehrs (z. B. Nachweis 
eines Unfallschwerpunktes zum Beleg einer erheblich übersteigenden Gefahrenlage) teilweise 
abgesenkt. Die Einzelheiten dieser Anderung sind in der beigefügten Synopse dargestellt. 

Für eine bunclesweit einheitliche Umsetzung der Neuregelungen fehlt jedoch noch eine die 
Neuerungen begleitende Verwaltungsvorschrift. Zur Beschleunigung der Arbeiten an der 
Verwaltungsvorschrift hat der Bundesrat am 23. September 2016 auf Antrag Hamburgs folgende 
Entschließung gefasst: 

„Die Bundesregierung wird aufgefordert, wie in der Begründung zu der Verordnung angekündigt 
(Seite 14), die näheren Vorgaben zur Anordnung einer streckenbezogenen Höchstgeschwindigkeit 
vor den in § 45 Absatz 9 Satz 4 Nummer 5 genannten Einrichtungen kurzfristig in einer 
Al/gemeinen Verwaltungsvorschrift zu regeln, um den örtlichen Straßenverkehrsbehörden bei der 
Umsetzung der Neuregelung die nötige Handlungssicherheit zu verschaffen." 

Eine Prüfung der geänderten StVO hinsichtlich der Anordnung von Tempo 30 vor· Kindergärten, 
Kindertagesstätten, allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen, Alten- und Pflegeheimen oder 
Krankenhäusern erfolgt in Hamburg daher erst, werin die. näheren Vorgaben in der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) geregelt sind. In dem 
Zusammenhang werden auch die bisheiigen Vorgaben für die Beschilderung überarbeitet. 
Deshalb sollten auch Anordnungen nach Maßgabe der bisherigen Fachanweisung 
„Geschwindigkeitsbeschränkung vor Schulen" vom 10. August 1994 bzw. 10. Januar 2002 bis auf 
weiteres zurückgestellt werden. 






